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Viertes Capitel .

Ausſichten zum Frieden im Norden . Plan des

Czars Peter von Rußland , in Deutſchland

feſten Fut zu faſſen . Irrungen der Land⸗

ſchaft , beſonders der Stadt Roſtock und

der Ritterſchaft mit dem Herzoge Karl Leo⸗

pold von Mecklenburg . Einrücken der

Reichsexecutionstruppen ins Mecklenbur⸗
giſche . Einnahme des Landes durch dieſel⸗
ben . Wiedereinſetzung der Stadt und des

Adels in ihre Rechte . Ende des nordiſchen

Krieges .

Weit beſfer gelang es waͤhrend der Zeit , da man

auf dem Congreß zu Cambray ſich uͤber nichts ver⸗

gleichen konnte , den nordiſchen Maͤchten, durch ei⸗

nen dauerhaften Frieden die Ruhe unter ſich herzu⸗

ſtellen . Ohne Zweifel hatte der geheime Verſuch des

Koͤnigs Karl XII , ſich mit dem Czar von Rußland

durch einen Separatfrieden zu ſetzen, ſehr viel beige⸗

tragen , auch den uͤbrigen kriegfuͤhrenden Maͤchten

friedliche Geſinnungen einzufloͤßen. Jeder befuͤrchtete

nun , er wuͤrde am Ende zu kurz kommen , wenn er

den rechten Zeitpunkt verſaͤumte , und ſuchte daher

noch zu rechter Zeit zu einem annehmlichen Frieden

zu gelangen . Den erſten Funken einer Neigung , die

langwierigen Haͤndel doch einmal zu endigen , hatte

aber
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Ausſichten zum Frieden im Norden . 57

aber unſtreitig ſchon zuvor der Czar von Rußland ,
Peter der Groſſe , durch fein Betragen geweckt. Das

Beſtreben dieſes auſſerordentlichen Fuͤrſten , welcher

unaufhoͤrlich bemuͤht war , ſein Reich zu einem Gra⸗

de von Cultur , Wohlſtand und Macht zu erheben ,
wovon man vor ihm in dieſer Gegend nie das geringſte
geahndet hatte , gieng zugleich in dieſem Kriege offen⸗
bar dahin , ſich ſoviel , als möͤglich zu vergroͤſſern ; und

je groͤſſer bereits die Ueberlegenheit war , die er
ſich uͤber die uͤbrigen Theilnehmer an dem nordiſchen

Kriege zu verſchaffen gewußt hatte , deſto mehr hat⸗
te man Grund zu befuͤrchten, daß er zulezt alles ver⸗

ſchlingen werde ; beſonders , wenn es ihm gelingen
wuͤrde , auch in Deutſchlandfeſten Fuß zu faſſen , und

ſich zum Herrn der Oſtſee zu machen .
Daß er wirklich nach dieſem Ziele ſtrebe , ver⸗

rieth nicht nur der Umſtand , daß er dieVermaͤhlung
ſeiner Bruderstochter , Katharina Iwanowna , mit
dem Herzoge Karl Leopold von Mecklenburg⸗Schwe⸗
rin veranſtaltete , ſondern auch ſein eifriges Bemuͤ⸗
hen, demſelben die Stadt Wismar einsweilen zu
verſchaffen , um ſie der Folge in ſeine eigenen Haͤn⸗
de zu bringen , und auf den Beſiz derſelben ſeine
Herrſchaft in der Oſtſee zu gruͤnden : ein Antrag , der
ihm freilich noch zu rechter Zeit vereitelt wurde , in⸗
dem die nordiſchen Alliürten die Einraͤumung der
Stadt Wismar an den gedachten Herzog ſchlechter⸗
dings nicht zugaben , und mit ihren Operationen ge⸗

gen
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gen dieſe Stadt ſo ſehr , als es ihnen moͤglich war ,

eilten , um ſie noch vor der Ankunft der ruſſiſchen

Truppen in ihre Gewalt zu bekommen 6) . Seinen

Zweck erreichte er anch durch den Kaiſer nicht , ob⸗
wohl er demſelben , um nur zu Siz und Stimme bei

der Reichsverſammlung zu gelangen , ſogar das An⸗

erbieten gemacht hatte , daß er ihm Liefland als ein

Reichslehen uͤbertragen , und in dieſer Eigenſchaft
wieder erhalten wolle f ) . Indeſſen ſtreute er durch

die Verſuche unſtreitig den erſten Saamen zum ge⸗

rechten Mißtrauen unter den nordiſchen Alliirten aus ,

ſo wie er im Gegentheile ſelbſt einen geheimen Groll

gegen ſie , beſonders gegen die Koͤnige von Großbri⸗

tannien und Daͤnemark faßte , weil ſie die Einraͤu⸗

mung der Stadt Wismar an den Herzog von Meck⸗
lenburg hintertrieben hatten .

Allem Anſehen nach lag in dieſem geheimen

Groll des Czars gegen den Koͤnig von Daͤnemark der

Grund ſeines nachherigen Betragens gegen denſelben

in Ruͤckſicht auf eine Landung in Schonen , welche

beide Maͤchte verabredtermaſſen gemeinſchaftlich haͤt⸗

ten unternehmen ſollen , und wozu Daͤnemark nebſt

einer anſehnlichen Flotte 22,000 Mann beſtimmte .

Peter ließ nicht nur eine betraͤchtliche Flotte mit ei⸗

ner

e) Eclaireissement sur plusieurs faits , arrivés sous
le regne de Pierte - le - Grand etc , in Buͤſch ings
Magazin Th . IX . S . 314 f.

kł) Schmidt Phiſeldek Einleitung ꝛc. Th . II .

S . 273 .
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Plan des Czars Peter von Rußland ꝛc. 59

ner ſtarken Zahl Landtruppen nach Seeland abgehen ,
ſondern uͤbernahm auch ſelbſt den Oberbefehl uͤber die

vereinigte Kriegsmacht . Der Koͤnig von Daͤnemark

hatte bereits Tag und Nacht auf ſeinen Schiffswerf⸗
ten arbeiten laſſen , und mehrere Millionen aufge⸗
oyfert , um es ja zur Bewerkſtelligung dieſer Landung
an nichts fehlen zu laſſen ; auch war bereits das Ge⸗

ſchwader / welches ausgelaufen war , um die Schwe⸗
den aus Norwegen zu vertreiben , zuruͤckgekommen ,
und hatte ſich mit der Flotte der Alliirten vereinigt .
Kein Menſch zweifelte mehr , die Expedition werde

am 21ſten September , als an dem beſtimmten Ta⸗

ge gewiß erfolgen , als auf einmal die ruſſiſchen Ge⸗
nerale und Miniſter in einer Privatconferenz, verſicher⸗
ten : Die Jahrszeit ſey ſchon zu weit vorgeruͤckt ; es

ſey ſchon zu ſpaͤt, ein ſolches Unternehmen anzufan⸗
gen ; man koͤnne auch nicht hinlaͤnglich verſichert

ſeyn , daß die Armee ſich in Schonen werde halten

koͤnnen; man muͤſſe die Landung auf den kuͤnfti⸗
gen Fruͤhling ausſetzen g) .

Die Zahl ruſſiſcher Truppen , welche dieſer Er⸗

bedition wegen nach Seeland waren gebrachtworden,
und nun dieſelbe nicht unternehmen ſollten , war ſo
groß , daß ſie am daͤniſchen Hofe mit Recht einige
Beſorgniß erweckte . Dieſe ward noch vergroͤſſert , da
der Czar fuͤr einen Theil ſeines Kriegsvolkes Winter⸗
quartiere in Seeland , folglich in der Naͤheder Haupt⸗

ſtadt
) Lamberty ) Mémoires eto. Tom . IX . p. 626 .
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ſtadt Kopenhagen , und fuͤr einen andern Theil in

Juͤtland und Holſtein verlangte h) . Da man ihm

dieſes abſchlug , auch ſonſt die noͤthigen Anſtalten zur

Sicherſtellung des Landes traf , zog er endlich aus

Seeland ab , und wandte ſich ins Mecklenburgiſche ,

unter dem Vorwande , dem Gemahle ſeiner Bru⸗

derstochter , dem Herzoge Karl Leopold gegen deſſen

Adel Beiſtand zu leiſten .

Die Streitigkeiten , in welche dieſer Herr mit

ſeiner Ritters und Landſchaft verwickelt war , hatten

ſchon unter ſeinem Vorfahrer , dem Herzoge Friedrich

Wilhelm , ihren Anfang genommen , und betrafen

in der Hauptfache die zu beſtimmende Summe der

Landſteuern . Sie waren noch mit einer beſondern

Streitigkeit der Stadt Roſtock uͤber das Beſatzungs⸗

recht , welches ſie vermoͤge eines alten Herkommens

behauptete , uͤber die Jagdgerechtigkeit und eine dort

angelegte Acciſe verbunden . Seit dem Antritte der

Regierung des Herzoges Karl Leopold wachte ſie

auf ' s neue um ſo heftiger auf , da er ohne Ruͤckſicht

auf Herkommen und Privilegien in die Stadt eine

nur von ihm abhaͤngige Beſatzung einlegte , auch ei⸗

nen eigenen Commandanten aufſtellte , und die der

Stadt eigenthuͤmlich zugehoͤrige hohe Jagd auf der

roſtocker Heide eigenmaͤchtig ausuͤben ließ i ) . Was
aber

h) Lansbert ) Mémoires etc . Lom . IX . p. 227 .
i) Hiſtoriſcher aktenmaͤßigerBericht von dem , was

von 1713 bis 1710 wider die mecklenburgiſche Rit⸗
terſchaft und Stadt Roſtock vorgenommen wor⸗
den ꝛc. S . 5 — 7·
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aber die Gemuͤther der dortigen Buͤrger ſowohl , als

des Adels am meiſten empoͤrte, war ſein Verfahren

mit der Stadt wegen der Aeciſe .

Daß die Stadt die Gelder einer im Jahre 1674

erhoͤhten Acciſe ſeit 40 Jahren oͤffentlich erhoben ha⸗

be, war bekannt ; und daß ſie , dem im Jahre 1584

geſchloſſenen Erbvertrage gemaͤß , die landesfuͤrſtliche

Bewilligung daruͤber erhalten habe , war gleichfalls

gewiß k) . Nur der Herzog von Mecklenburg , der ,

im Dienſte des kriegeriſchen Koͤnigs Karl XII . von

Schweden erzogen , alles auf militaͤriſchen Fuß be⸗

handelt wiſſen , und unbedingt alles unter ſeinen Ge⸗

horſam bringen wollte , zweifelte daran , oder gab ſich

wenigſt ein ſolches Anſehen , und verlangte , daß man

ihm die Urkunde vorlege . Es mag nun ſeyn , daß

ſie aus Unachtſamkeit wirklich verloren gegangen ,

oder abſichtlich auf die Seite geraͤumt worden ; ge⸗

nug , die Stadt konnte ſie nicht vorlegen ; und der

Herzog folgerte hieraus ganz willkuͤhrlich , daß ſie nie

exiſtirt habe . Da die Stadt ſich ihres Rechts auf

einen bloßen Machtſpruch nicht begeben wollte ; der

Herzog aber die Ausuͤbung deſſelben als einen Ein⸗

griff in ſeine Landeshoheitsrechte betrachtete ; ſo wur⸗

den auf ſeinen Befehl drei Buͤrgermeiſter und zwei

Rathsherrn in Verhaft genommen , und nach Schwe⸗
rin

5) Hiſtoriſcher aktenmoͤßiger Bericht ze. Beilagen No.

29 und 30.
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rin abgefuͤhrt ; die uͤbrigen wurden in kurzer Zeit

gleichfalls gefangen geſezt 1) .

Dieſes war aber nur das Vorſpiel von dem , was

erſt erfolgen ſollte . Die Abſicht des Herzogs war ,

alle buͤrgerliche Verfaſſung der Stadt gaͤnzlich aufzu⸗

heben , ihr die Municipalregierung gaͤnzlich zu ent⸗

ziehen . Zwei fuͤrſtliche Raͤthe mußten zu dieſem En⸗

de das Directorium uͤbernehmen , und den uͤbrigen

Gliedern des Staatsraths die Wahl laſſen , entweder

daſſelbe anzuerkennen , oder ſich der Stadtregierung

vollkommen zu begeben . Es war leicht vorauszuſe⸗

hen , daß weder der Staatsrath , noch der Ausſchuß

der Buͤrgerſchaft in die Anerkennung eines ihnen will⸗

kuͤhrlichaufgedrungenen Directoriums willigen wuͤr⸗

den . Nicht leicht reget ſich der Patriotismus eines

Volkes in einem ſtaͤrkern Grade , als in dem Falle ,

wenn man ihm ſein von jeher ausgeuͤbtes Recht , ſich

ſelbſt zu regieren , oder wenigſt durch ſeines Gleichen

regieren zu laſſen , mit Gewalt entreiſſen will . Die

Schwere einer Buͤrde, die man ſich ſelbſt aufgelegt

hat , fuͤhlet man allemal weniger , als di ' jenige , die

ein anderer uns aufladet ; vielleicht aus dem Grunde ,

weil es im erſtern Falle in unſerer eigenen Willkuͤhr

ſteht ; ſie uns zu erleichtern .

Der Herzog nahm vonder Weigerung der Buͤr⸗
gerſchaft , die fuͤrſtlichen Directoren zu erkennen , ſo⸗

gleich Anlaß , ſie auf den Fuß einer gaͤnzlichen 5er⸗

) Fabers ECurop. Staatskanzlei , Th . XXVIII .
Kay . VII . S . 610 .
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Frrungen mit dem Herzog Karl v. Mecklenb . 63

berlaſſung der Stadtregierung an den Landesfuͤrſten
zu nehmen , und ertheilte den Rathsherrn und den

Hundert - Maͤnnern , obwohl von denſelben bereits
die Appellation an den Kaiſer angemeldet worden ,
den Auftrag , alle ſtaͤdtiſchen Aktenſtuͤcke und Ur⸗
kunden auf Eid und Gewiſſen auszuliefern . Bis

dieſes wirklich erfolgt waͤre, ſollten ſie auf dem

Rathhauſe in Arreſt bleiben m) .

Der Reichshofrath , an den der Stadtrath ſich
gewandt hatte , ſaͤumte nicht , am gten Maͤrz 1715
einen unbeſchraͤnkten Befehl an den Herzog ergehen
zu laſſen , daß er die in Gefangenſchaft geſezte Reichs⸗
glieder gegen die angebotene Caution bei Strafe von

50 Mark loͤthigen Goldes ſogleich entlaſſe , und aller

weitern Bedruͤckungen gegen die Stadt ſich enthalte .

Zugleich wurden alle Veraͤnderungen , die er in der

Stadtregierung vorgenommen hatte , von demReichs⸗

hofrathfuͤr nichtig erklaͤrt, und aufzehoben n) . Die⸗

ſe Maaßregeln fruchteten aber ſo wenig , daß der Her⸗
zog vielmehr auch die zu Roſt ock in Verhaft befindli⸗
chen Rathsherrn , weil ſie ſich nicht bequemen woll⸗

ten , ihm das Beſatzungsrecht , die Jagd , und die

Aceiſe abzutreten , gefangen nach Buͤzow, hierauf
nach Dobran , und endlich nach Schwerin abfuͤhren

ließ . Selbſt vierzig von den Hundert⸗ Maͤnnern ,
oder dem Ausſchuß mußten ihnen eine Zeit hernach
dahin folgen . Laͤn⸗

m) Hiſtor . aktenmaͤßiger Bericht . S . 22. ff.
u) Fabers Staatskanzlei . Ebendaſelbſt S . 618 .
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Laͤnger konme die Ritterſchaft nicht mehr gleich⸗

guͤltig zuſehen , ohne ſich zum Vortheile der

Stadt ins Mittel zu legen ; ſie glaubte , hiezu ohne⸗

hin durch ihre ſchon ſeit dem Jahre 1523 beſtehende
Union mit der Landſchaft aufgefodert zu ſeyn ; und ,

wie dieſes bei aͤhnlichen Gelegenheiten gewoͤhnlich der

Fall iſt ; indem ſie an der Streitigkeit der Stadt mit

dem Herzoge denlebhafteſten Antheil nahm , erwach⸗

ten zugleich ihre eigenen Beſchwerden wieder ; es ka⸗

men ſogar noch neue hinzu . Dieſe betrafen die uͤber⸗

ſpannte und unnoͤthige Erhoͤhung des Militaͤretat ,
worin er es dem Koͤnige Karl XII . von Schweden ge⸗

wiſſer maßen gleich thun wollte , ohne die Kraͤfte des

Landes zu Rath zu ziehen , ſeine uͤbertriebenen Geld⸗

foderungen , die eben die allzuſtarke Vermehrung des

Militaͤrs noͤthig machte , und verſchiedene andere

Handlungen , wodurch ſie ſich in ihren Rechten und

Freiheiten gekraͤnkt, und gedruͤckt fuͤhlten.

Indeſſen fruchtete weder das eigenhaͤndige ernſt⸗

liche Schreiben des Kaiſers , welcher den Herzog er⸗

mahnte , von allen Gewaltthaͤtigkeiten abzuſtehen ,

noch ein neuer Schluß des Reichshofraths vom kten

Auguſt , worin derſelbe ſein Mandat vom gten Maͤrz
beſtaͤtigte , und , weil der Herzog die Stadt Roſtock

in Betreff der Aceiſe einer Malverſation beſchuldigte ,

zur Unterſuchung derſelben eine kaiſerl. Commiſſion
auf Braunſchweig⸗Wolfenbuͤttel und Sachſen⸗Go⸗

tha
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tha erkannte o) . Der Herzog ließ die einmal ver⸗
hafteten Buͤrgermeiſter , Rathsglieder und Hundert⸗
Maͤnner nicht eher los , als bis er ihnen einen Ver⸗

gleich abgenoͤthiget hatte , worin ſie auf das Beſa⸗
tzungsrecht , auf die hohe und niedere Jagd, auf die Ac⸗
eiſe und andere Gerechtſamen Verzicht thun mußten .

Es war natuͤrlich , daß die Verhafteten , ſobald
ſie ihre Freiheit erlangt hatten , einen erzwungenen
Vergleich als unguͤltig betrachteten , und gegen den⸗

ſelben proteſtirten . Auch die ganze Ritterſchaft nebſt
derLandſchaft that das naͤmliche, und kam neuerdings
mit einem Memorial bei dem Reichshofrath ein , wel⸗

cher hierauf am 206ſten May 1716 den gedachten Ver⸗

gleich fuͤr nichtig erklaͤrte , alles , was der Herzog
willkuͤhrlich vorgenommen hatte , caſſirte , und auf
vollkommene Reſtitution drang , mit der geſchaͤrften
Clauſel , „ daß in unverhoftem widrigen Fall , und

wenn der Herr Herzog ſeine Erklaͤrung wegen der

voͤlligen Paritionsleiſtung in der geſezten Zeit von

zwei Monaten zum kaiſerlichen Reichshofrath nicht
beibringen wuͤrde, ſodann das von der Stadt Roſtok
und Conſorten vielfaͤltig erbetene , auch bereits even⸗
tualiter auf das kur⸗ und fuͤrſtliche Haus Braun⸗

ſchweig⸗Luͤneburg⸗Hannover und Wolfenbuͤttel er⸗
kannte kaiſerliche Conſervatorium durch den kaiſerli⸗

chen

) Ebendaſelbſt S . 619. f. und hiſt . aetenmaͤßiger Be⸗
richt . Beilagen No. 105 u. 106. S . 102.

Schm . N. Geſch . XXIII . B. E
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chen Reichshofrath ohne Anſtand und weitere Anfra⸗

ge , auf bloßes Anrufen gedachter Imploranten ex⸗

pedirt werden ſollte “ Pp). Nebſtbei wurde jedoch

„ weil einem Theile , wie dem andern , unpartheyi⸗

ſches Recht verſchaft werden ſolle, “ der Schluß ,

nach welchem ſchon zuvor eine Unterſuchungscommiſ⸗

ſion auf Braunſchweig Wolfeubuͤttel und Sachſen⸗

Gotha wegen der dem Magiſtrat zu Roſtok zu Laſt ge⸗

legten Malverſation war erkannt worden , erneuert .

Die Bitte um Aufſchub , welche der Herzog hierauf

einlegte , wurde am 206ſten Auguſt verworfen , und

das Urtheil am 26ſten May beſtaͤtiget .

In ſeinem Trotze wurde der Herzog nicht wenig

durch die Zuverſicht auf den Beiſtand der Ruſſen be⸗

ſtaͤrkt welche waͤhrend des nordiſchen Krieges mehr⸗
malen im Meklenburgiſchen Standquartiere genom⸗

men hatten , oder wenigſt durch das Land gezogen

waren , und die Einwohner durch ungeheure Fode⸗

rungen und durch Gewaltthaͤtigkeiten verſchiedener

Art außerordentlich gedruͤckt hatten q) , in der Folge

aber , wie bereits oben gemeldet worden, beſonders

in der Abſicht einruͤckten um den Herzog gegen ſeine

Landſchaft und Ritterſchaft zu unterſtuͤtzen . DieBe⸗
druͤckungen , welche von dieſer Zeit an die Lande bei⸗

der Herzoge von Meklenburg erdulden mußten , wa⸗

ren

p) Fabers Staatskanzlei Th . XXIX . S . 691 . f .

0. Electa jur . publ . Tom . X. p. 463 . sed . Tom .
XI . p. 24. 242. 427 . 403 . 777 . und 1000 . 869.

Tom . XII . p. 48. und 58. seg .
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Irrungen mit d. Herz . Karl v. Meklenb . 67

ren ſo auffallend , und erregten ſo laute Klagen , daß
der Kaiſer ſich mehrmalen bewogen fand , die kreis⸗
ausſchreibenden Fuͤrſten des niederſaͤchſiſchen Kreiſes
nebſt dem oberſaͤchſiſchen und weſtphaͤliſchen Kreis
aufzufodern , daß ſie die Ruſſen mit Gewalt fort⸗
ſchaffen ſollten r ) . Auch erließ er ſelbſt wiederholte
Schreiben an den Czar , worin er auf die ungeſaͤumte
Abfuͤhrung der Truppen und auf Erſaz des großen
Schadens drang , welchen ſie verurſacht hatten s ) .

Gegen den Ausgang des Julius 1717 ließ zwar
der Czar ſeine Truppen aus dem Meklenburgiſchen
endlich abziehen ; der Herzog Karl Leopold nahm aber
3300 Mann derſelben in Sold , und behielt ſie zuruͤck.
Das Land ſollte nun die noͤthige Summe zur Unter⸗

haltung derſelben herſchießen . Da die Ritterſchaft
ſich weigerte , etwas zu bewilligen , was den gemein⸗
ſchaftlichen Rechten und Freiheiten der Landſtaͤnde
nachtheilig ſeyn koͤnnte; ſo unternahm der Herzog
auf ' s Neue gegen ſie und ihre Unterthanen ſolche Be⸗

druͤckungen , daß endlich der Kaiſer den Entſchluß
faßte , das Conſervatorium nebſt dem Commiſſorium
ad exequendum wirklich ausfertigen zu laſſen ;
daher auch zugleich die gewoͤhnlichen Auxiliatorien

anKurbraunſchweig und Braunſchweig⸗Wolfenbuͤttel ,
wie auch an den oberſaͤchſiſchen und weſtphaͤliſchen

E 2 Kreis

1) Electa jur . publ . Tom . X. p. 499 und Tom . XI .
p. 27 und 31. seq .
Ibid . Tom . X. p. 430 und Tom . XI . p. 24. sec
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Kreis ergiengen t ) . Die bedenkliche Aeußerung des

Herzogs , daß ein Reichsſtand allerdings befugt ſey,

folchen Mandaten und Indicialverordnungen ( wie er

ſie bisher erhalten ) als die den Reichsgrundgeſetzen

entgegen ſeyen , keine Folge zu leiſten , und daß er

entſchloſſen ſey, ſeine Regalien , es moͤge koſten , was

es wolle , zu behaupten u ) , veranlaßte den Kaiſer

uͤberdieß , von der Reichsverſammlung zu Regens⸗

burg ein Reichsgutachten zu verlangen , was etwa

in dieſer Sache im Falle , daß der Herzog bedenkliche

Schritte wagte , zu thun ſeyn moͤchte. Dieſes Ver⸗

fahren des Kaiſers hatte die Folge , daß der Herzog

eine Vorſtellung auf dem Reichstag uͤbergeben ließ ,

worin er ſich uͤber den Ungehorſam und die Wider⸗

ſpenſtigkeit einiger von ſeinen Vaſallen in heftigen

Ausdruͤcken beklagte , die aber der Ausſchuß der Rit⸗

terſchaft in einer andern Schrift weitlaͤufig zu wider⸗

legen ſuchte .

Es mag ſeyn , daß die Stadt Roſtok und die

Ritterſchaft zu weit giengen ; wie es ſich dann oͤfter

ereignet , daß derjenige , der unbilliger Weiſe einer

Ungerechtigkeit beſchuldiget wird , erſt im Verlaufe
der Streitigkeit , durch die Hitze hingeriſſen , wirklich

eine Ungerechtigkeit begeht . Indeſſen war doch in

dieſem Falle das Betragen des Herzoges zu offenbat

ge⸗

t ) Electa jur . publ . Tom . XII . p. 144.

1) Fabers Europaͤiſche Staatskanzlei . Theil XXXII .

S . 57. ff.
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gewaltthaͤtig und ungerecht . In einer andern Schrift
die der Ausſchuß nebſt einem Memorial dem Herzoge
ſelbſt zuſandte , zeigte derſelbe die Unmoͤglichkeit , ſo

unverhaͤltnißmaͤßig ſtarke Abgaben , als der Landes⸗

her zur Unterhaltung einer uͤbertriebenen Anzahl
Truppen unter dem Vorwande der noͤthigen Landes⸗

defenſion foderte , zu entrichten . Allein anſtatt hier⸗

auf ſeine Foderungen herabzuſtimmen , ließ er gegen

die Landraͤthe und Deputirten zum engern Ausſchuß
einen fiscaliſchen Prozeß erheben , und eine Vorla⸗

dung an ſie ergehen , vermoͤge welcher ſie am Z3iſten

May 1718 vor der fuͤrſtlichen Regierung perſoͤnlich

erſcheinen ſollten .

Sonderbar iſt die Art , auf welche man ihnen

dieſe Vorladung bekannt machte . Unvermuthet er⸗

ſchienen an einem und demſelben Tage an allen den⸗

jenigen Oertern , wo Landraͤthe oder Deputirte ihre

Wohnſitze hatten , fuͤrſtliche Beamte , Notare , Schrei⸗

ber , und dergleichen , jeder mit einem Commando

von 20 bis 30 Mann . Dieſe inſinuirten die Vorla⸗

dung , und nahmen ſogleich auch die beweglichen und

unbeweglichen Guͤter der Angeklag ten im Namen des

Herzoges in Beſiz . Die Unterthanen wurden ihrer

Pflicht gegen ihren Gutsherrn entlaſſen , und mußten

dem Herzoge ſchwoͤren; zur Verwaltung der Guͤter

wurden beſondere Adminiſtratoren aufgeſtellt ; dieſe

erhielten das ſchaͤrfſte Verbot , denjenigen Gutsherrn ,

die ſich gefluͤchtet hatten , oder wenigſt abweſend wa⸗

ren⸗
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ren , nicht das geringſte von den Einkuͤnften zu ſenden .

Den uͤbrigen Edelleuten gieng es nicht beſſer . Auch

auf ihren Guͤtern erſchienen Commiſſaͤrs mit militaͤ⸗

riſcher Begleitung, welche von jedem verlangten ,

daß er einen Revers unterſchreibe , und ſich eidlich

verpflichte , daß er an den boshaften , auf eine oͤffent⸗

liche Rebellion zielenden Schriften und Handlungen
der ſogenannten Landraͤthe und Deputirten zum en⸗

gern Ausſchuß keinen Theil nehme , noch jemals
Theil nehmen werde “ J ) . Die betraͤchtliche Zahl
derjenigen , welche ſich weigerten , dieſen Revers zu
unterſchreiben , wurde gleichfalls ihrer Guͤter entſezt ,
und mußte dieſelben verlaſſen .

Die Ungerechtigkeit des Herzoges , und ſein Troz

waren gar zu auffallend groß , als daß nicht dasje⸗

nige , womit er ſchon lange war bedroht worden ,
wirklich haͤtte in Erfuͤllung gehen ſollen . Auf ein

vom Kaiſer unterm 7tenJaͤnner 1719 an Kurbraun⸗

ſchweig und Braunſchweig⸗Wolfenbuͤttel erlaſſenes
Ercitatorium y) , nunmehr in liquidis die Execution

wirklich vorzunehmen , in illiquidis aber die verord⸗

nete Unterſuchung zu befoͤrdern, beſonders aber auch

denjenigen , welchen wegen ihrer Weigerung , den

eidlichen Revers zu unterſchreiben , ihre Guͤter ent⸗

zogen worden , zu denſelben wieder zu verhelfen , ſez⸗

ten kurfuͤrſtliche , und herzogliche braunſchweigiſche
Trup⸗

Hiſtoriſcher Bericht ꝛc. Beilagen
Nro . 622. p .5

YY Electa jur . 5051. Tom . XVIII . p. 970 .

kei

lid
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Truppen im Februar 1719 ſich wirklich in Marſch ,
um die Execution vorzunehmen . Als der Herzog von

Meklenburg dieſes vernahm , ſandte er einen Abgeord⸗
neten nach Hannover und Wolfenbuͤttel , der die Ver⸗
ſicherung ſchriftlich uͤberbringen mußte , daß er dem

Kaiſer ſeine Unterwerfung unter die kaiſerlichen Be⸗

fehle durch einen nach Wien geſandten Expreſſen be⸗

reits bekannt gemacht habe ; daher es der Execution

nicht weiter beduͤrfe 2) . Allein es zeigte ſich bald ,

daß dieſes nur leere Verſicherungen waren , die der

Herzog in der Abſicht gethan , das bereits uͤber ſei⸗
nen Scheitel ſchwebende Ungewitter von ſich abzu⸗
wenden . Die Edelleute blieben , wie zuvor , ihrer

Guͤter entſezt ; die Bedruͤckungen gegen ſie und ihre

Unterthanen wurden nichts weniger als aufgehoben .

Unter dem Commando des kurbraunſchweig iſchen Ge⸗

neral von Buͤlow ruͤckten daher 20 Bataillons , und

12Eſcadrons kurfuͤrſtlicher Truppen , und 1600 Mann

von Wolfenbuͤttel gegen das Ende des Februars ins

Meklenburg iſche ein , und , nachdem der General dem

Herzoge das kaiſerliche Conſervatorium hatte inſinui⸗
ren laſſen , lud er durch ein allgemeines Patent die

gefluͤchteten Edelleute ein , auf ihre Guͤter zuruͤckzu⸗

kehren , und verſprach ihnen Schuz und Sicherheit⸗

In einem andern Patent wurde allen herzoglichen

Beamten , Einnehmern , Paͤchtern und dergleichen

ernſt⸗

2) Hiſtor . aetenmaͤßiger Bericht ꝛc. Beilage No. 84r .

S . 732 .
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eruſtlich aufgetragen , alle landesfuͤrſtliche Einkuͤnfte

vom lſten Maͤrz angefangen bis zur weitern Verord⸗

nung an die Kreisexecutioncaſſe abzugeben aa ) .

Wer haͤtte glauben ſollen , daß der Herzog auch
4et . 8 * 8 1
Jezt , da bereit

0

ll

s ein zahlreiches Heer Executionstrup⸗

pen ſich im Lande befand , und im Begriffe war ,

ſeinen Auftrag mit aller Genauigkeit zu vollziehen ,

ſich noch nicht zum Ziele legen wuͤrde ? Zum groͤßten
Erſtaunen ſah der General , als er gegen Schwerin

anruͤckte , um dieſe Stadt in Beſiz zu nehmen , und

ſich derſelben auf zwei Meilen genaͤhert hatte , ein

Heer von 7 bis 8000 Mann Meklenburger und Ruſ⸗

ſen , welches unter der Anfuͤhrung des Generalma⸗

jors Schwerin ſich ſeinem Fortſchreiten entgegen ſezte .

Wirklich erfolgte am 6. Maͤrz bei dem Dorfe Wahls⸗

muͤhlen ein hitziges Gefecht , bei welchem es auf bei⸗

den Seiten einige hundert Mann theils todter , theils

verwundeter gab . Die Meklenburger und Ruſſen

unterlagen aber bei dieſer Gelegenheit , und zogen

ſich nach Schwerin zuruͤck. Der General ruͤckte ihnen

nach , und noͤthigte ſie , auch aus dieſer Stadt zu
weichen . Nach und nach nahmen die Executions⸗

truppen die Staͤdte Schwerin , Guͤſtrow , Roſtok ,
und das ganze Land ein , und die herzoglichen wand⸗

ten ſich nach Pomniern .

Nun da kein Hinderniß weiter uͤbrig war , trat

die kaiſerliche Commiſſion am 22ſten Junius ohne

Ver⸗

aa) Electa jur , publ . T. XIX . P. 259. und 262 . f .
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Verzug ihr Amt an . Zuerſt wurde die ihrer Guͤter

entſezte Ritterſchaft in dieſelben wieder eingeſezt .
Alsdann ſtellte man der StadtRoſtok dasBeſatzungs
recht , die Jagd auf der Roſtoker Heide , und die

Acciſe wieder zuruͤck.
Die Streitigkeit hatteaber , obwohl ſie durch

dieſe Anſtalten lennne nahe zu ſeyn ſchien , we⸗

gen der fortdauernden Widerſezlichkeit des unbeugſa⸗
men Herzoger 00P Zeit ihren Fortgang ; und
als endlich der Reichshofrath , um doch einmal Ruhe

zu ſchaffen , einen beſonders ernſtlichen Schritt that ,

fiengen mehrere Reic ſtaͤnde an , die Sache mit ganz
andern Augen , als bisher zu betrachten , ſo daß ſie ,
wie wir in der Folge hoͤren werden , unvermuthet

eine andere Wendung nahm .

Es iſt wohl moͤglich, daß der Herzog , auch oh⸗
ne Aus ſicht auf ruſſiſche Unterſtuͤ

155
aus eigenem

Antriebe ſeines ungeſtuͤmen Geiſtes in ſeinen unge⸗
rechten Handlungen , und ſeine iee ſo⸗

weit gegangen ſeyn wuͤrde. Der Czar von Rußland
gab aber auch gewiß durch ſeine Einmiſchung in die

meklenburgiſchen Haͤndel ſelbſt Gelegenheit , daß man
nicht nur einen Theil von der Schuld des Herzogs
ihm zur Laſt legte , ſondern ihm auch außerdem nicht
ohne Grund Vergroͤßerungsabſichten beimaß . Als
man hierauf noch erfuhr , daß er im Begriffe ſey , ver⸗
mittelſt einſeitiger Unterhandlungen zu Wargath auf
der Inſel Aland einen Separatfrieden mit Schweden

zu

U
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zu ſchließen ; ſo mußte natuͤrlich das Mißtrauen ſich

verſtaͤrken ; und beinahe jeder von den nordiſchen Al⸗

liirten ſuchte , um nicht gar alle Hoffnung auf einen

Gewinn , oder auf eine Eutſchaͤdigung zu verlieren ,

ſich ſobald , und ſo gut , als moͤglich , gleichfalls durch

einen Separatfrieden aus der Sache zu ziehen.

Preußen meldete ſich ; der Koͤnig von Großbritan⸗

nien , als Kurfuͤrſt von Hannover , gleichfalls . Lez⸗

terer ſuchte ſogar durch Vermittelung des franzoͤſiſchen

Geſandten zu Stokholm zu ſeinem Zwecke zu gelangen .

Allein weder dieſe wurden mit ihren Antraͤgen ge⸗

hoͤrt , da ſie ohnehin ihre Foderungen zu hoch ſpann⸗

ten ; noch auch der Friede mit Schweden kam zu

Stand . Karl XII . , welcher eben mit ſeiner Haupt⸗

armee , um dem verabredeten Friedensplane gemaͤß

Norwegen zu erobern , nach Friedrichshall angeruͤckt
war , und bereits am 1. December 1718 . die Lauf⸗

graben eroͤffnet hatte , wurde , da ihn ſein gewoͤhnli⸗
ches Fener zu weit in die Gefahr hinriß , am ITten

December durch eine feindliche Kugel getoͤdtet Pb ) .

Nun wurden zwar die Unterhandlungen noch

eine Zeitlang fortgeſezt ; denn der nur auf ſeine Ver⸗

groͤſſerung bedachte Czar hofte , daß die Schweden

entweder den unter der Regierung des Koͤnigs Karl

XII . angenommenen Grundſaͤtzen noch ferners getren

bleiben , oder wenigſt aus Furcht diejenigen Geſetze
an⸗

pb) Ueber ſeine Todesart . S . Schummels Abhand⸗
lung in Gedike ' s und Bieſters Berliner Monats⸗

ſchrift 1783 . St . 4.

0
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annehmen wuͤrden, welche er ihnen vorzuſchreiben fuͤr

gut befaͤnde oc ) . Oſtermann erklaͤrte ihnen daher ,
wenn ſie nicht die angebotenen Bedingniſſe binnen

zwei Monaten annaͤhmen , wuͤrden 40,000 Mann mit
dem Degen in der Hand ſie auf andere Gedanken

bringen dd ) . Allein alle Bemuͤhungen , zu Wargath
entweder einen Frieden auf den Fuß des alten Sy⸗
ſtems zu bewirken , oder wenigſt die Schweden zu
großen Abtretungen an Rußland zu zwingen , waren

vergeblich . Der Tod des Koͤnigs von Schweden
hatte die Abſichten der meiſten Hoͤfe in Hinſicht auf
dieſe Krone geaͤndert. Frankreich ſuchte ſeinem alten
Alliirten wieder zu helfen ; die Furcht vor neuen Un⸗
ruhen im deutſchen Reich , welche die kriegeriſche
Hitze des vorigen Koͤnigs veranlaßt hatte , war ver⸗

ſchwunden ; der ſchlechte Zuſtand , worin er ſein Reich

verlaſſen , der Mangel an Geld , an Truppen , Schif⸗
fen und Lebensmitteln , und uͤberdieß die innern Un⸗

einigkeiten machten , daß man das Koͤnigreich Schwe⸗
den nicht mehr als einen Staat betrachtete , welcher
ſeinen Nachbarn furchtbar ſeyn koͤnnte . Es war nicht

mehr an eine Eroberung von Norwegen , oder an eine

Landung in Schottland zu denken . Vielmehr hat⸗
ten die Schweden , nach Karls XII . Tode , die Be⸗

la⸗

co) Umſtaͤndlicher Bericht deſſen was ſeit Anno 177156
bis anjetzo in denen Nordiſchen Negociationen ſich
zugetragen ꝛc. Bei Schmauß Einleitung zu der
Staatswiſſenſchaft , Sheil II . S . 435 ff.

dd ) Ebendaſelbſt S . 439 .
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lagerung von Friedrichshall ſogleich aufgehoben , und

ſich aus Norwegen zuruͤckgezogen: ein ſchon ſehr guͤn⸗
ſtigebs Vorzeichen , daß die neue Regierung in Schwe⸗

den ganz andere Geſinnungen annehmen duͤrfte , was

auch hernach in der That erfolgte . Den proteſtanti⸗

ſchen Fuͤrſten endlich konnte es nicht gleichguͤltig ſeyn ,

daß ein proteſtantiſches Koͤnigreich , welches ihnen

keine Unruhe , und keinen Verdacht weiter verurſachen

konnte , von dem Czar unterjocht , und derVergroͤße⸗
rungsſucht eines ohnehin ſo maͤchtigen Herrn , welcher

Liefland , Eſtland , Ingermannland , Carelien und

Finland ſchon hatte , aufgeopfert werde . Beinahe

alles war daher bereit , mit Schweden Frieden zu

machen ; aber freichlich nicht einen Frieden , wie der

Czar ihn wuͤnſchte. Der erſte , der zu ſeinem Zwek

gelangte , war der Koͤnig von Großbritannien . So⸗

bald ihm die Koͤnigin Ulrica von Schweden den Tod

ihres Bruders , Karl XII . gemeldet hatte , ſchikte

er , indem er als Koͤnig mit ihr in keinen Krieg ver⸗

wickelt war , den Mylord Carteret als Geſandten nach

1385
weden . Dort war man ohnehin entſchloſſen , ſich

Koͤnige , als Kurfuͤrſten von Hannover , durch

iſche Vermittelung auszuſoͤhnen . Da beide

Hhaufrichtig naͤherten , ſo kamein vorlaͤufi⸗

80
rgleichzwiſchen ihnen zu Stokholm ſchon am

22ſten Julius 1719 zu Stand .
5Jſr hatten wirklich 3o ruſſiſche Kriegsſchiffe

mit 40,00 Mann ſich den ſchwediſchen Kuͤſten genaͤ⸗
hert ,

dem

560
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hert , um , wie Oſtermann gedroht hatte , die dortige

Regierung auf andere Gedanken zu bringen . Was

dieſen Barbarn aufſtieß , richteten ſie durch Sengen

und Brennen mit unerhoͤrter Grauſamkeit zu Grund .

Da der Czar nicht zweifelte , daß dieſes Verfahren

die gehofte Wirkung thun werde , ſandte er den Kanz⸗

leirath Oſtermann in die Naͤhe von Stokholm mit

ſeinem lezten Entſchluß . Dieſer beſtand darin , daß

man ihm Eſtland , Ingermannland und Carelien mit

den Staͤdten Reval , Wyburg , Narva und Kepholm ,

nebſt Liefland auf 40 Jahre abtreten ſollte ee ) .

Schweden haͤtte alſo nach dem Plane des Czar

vorlaͤufig weiter nichts , als Finnland erhalten ſollen .

Zum Gluͤcke war man aber mit dem Koͤnige von Groß⸗

britannien bereits im Reinen ; der Kanzleirath Oſter⸗
mann wurde daher mit einer abſchlaͤgigen Antwort

zuruͤckgeſandt . Hiemit hob ſich der Friedenscongreß
auf der Inſel Aland gewiſſermaßen von ſelbſt auf .

Durch ſeine Vermittelung hatte es inzwiſchen
der Koͤnig von Großbritannien dahin gebracht , daß

auch zwiſchen Schweden und Preußen am 29 . Auguſt
die Praͤliminarien zu Stand kamen . Dieſen folgte
am zgoſten October ein Stillſtand der Waffen zwi⸗

ſchen Schweden und Daͤnemark , welchen gleichfalls
der Koͤnig von Großbritannien durch ſeine Vermitte⸗

lung bewirkte . Der Definitivfriede endlich zwiſchen
Schweden und Kurhannover wurde unter franzoͤſiſcher

Ver⸗

ee) Ebendaſelbſt S. 44r ,
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Vermittelung zu Stokholm am ꝛ0ſten November ge⸗

ſchloſſen . Durch denſelben erhielt dieſes Kurhaus von

Schweden die Fuͤrſtenthuͤmer Bremen und Verden

mit allen Rechten und allen Zugehoͤrigen , wie ſie bis⸗

her die Krone in Kraft des Osnabruͤcker Friedens be⸗

ſeſſen hatte , fuͤr immer . Dafuͤr mußte Kurhannover

an Schweden eine Million Thaler bezahlen fl ) .
Da noch im December deſſelben Jahres zu Stok⸗

holm der General Paniatowski ſo gluͤcklich geweſen ,

auch die vorlaͤufigen Bedingniſſe eines Friedens 10
ſchen Schweden und Polen zur Richtigkeit zu bri

gen , welchem ſogleich ein Stillſtand der Waffen folg⸗
te gg ) , ſo war jezt der Czar von Rußland , der zu⸗

vor , um recht große
Vortheile

zu erringen , in Schli⸗

ßung eines Friedens mit Schweden allen ſeinen Al⸗

liirten hatte zuvor kommen wollen , unter allen der

lezte , der ſich zum Frieden bequemte . Zuvor wurden

noch die Definitivfriedensſchluͤſſe ſowohl mitPreuſſen ,
als mit Daͤnemarr : erſterer zu Stokholm am iten

Februar 1720 , und lezterer zu Friedrichsburg am

1aten Julius unterzeichnet . Beide waren auf groß⸗
britanniſche und franzoͤſiſche Vermittelung zu Stand

gekommen . Preußen bekam von Schweden , was es

ſchon ſo lange geſucht hatte , fuͤr immer : die Stadt

und Feſtung Stettin , mit dem ganzen Striche Lan⸗

des , zwiſchen der Oder und Peene , die Inſeln Wol⸗
lin

ff ) Du Corps diplomatique Tom . VIII . P. II .

p . e . seq .
g8) Electa juris publici , Tom . XIX . p. 779 . sed-

1
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lin und Uſedom , ſammt den Ausfluͤßen der Swine

und Divenau , den friſchen Haff , und der Oder bis

an ihren Einfluß in die Peene ; und jenſeits der Oder

die Staͤdte Damm und Golnow mit allen Rechten
und Zugehoͤrungen , wie ſie einſt im Frieden zu Os⸗

nabruͤck der Krone Schweden zugetheilt worden . Die

Peene ward zur Graͤnze beſtimmt , welche beiden

Theilen gemeinſchaftlich verbleiben ſollte . Auch ward

ausgemacht , daß die Zoͤlle weder ſollten vermehrt ,
noch erhoͤht werden . Fuͤr dieſe Abtretungen machte

Preußen ſich verbindlich , an Schweden zwei Millio⸗

nen Thaler zu bezahlen , und die Feinde dieſer Krone

zur Schließung eines billigen und ſichern Friedens

zu vermoͤgen: beſonders auch zu bewirken , daß die

Krone Daͤnemark den von ihr beſezten Theil von Pom⸗

mern , und der Inſel Ruͤgen zuruͤckgebe. In einem

Nebenartikel verpflichteten ſich beide Theile , alles

moͤgliche zu thun , damit die Evangeliſchen in und

außerhalb Deutſchland in ihrer Religionsuͤbung und

Gewiſſensfreiheit , die ſie ſich durch Vertraͤge und

Friedensſchluͤſſe erworben , erhalten werden hü) .
In Anſehung des Friedensſchluſſes der Krone

Schweden mit Daͤnemark hatten ſich anfaͤnglich ziem⸗
lich große Schwierig keiten gezeigt , indem dieſe Krone
ihre Foderungen ſo hoch ſpannte , daß der großbritan⸗

niſche Miniſter , Lord Carteret , ſogar Bedenken trug
ſie dem ſchwediſchen Hofe mitzutheilen , und deswe⸗

gen
ah ) Ebendaſelbſt , Tom . XX . p. 180 , seg .
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gen beſonders von Stokholm nach London reiſte , um

ſich dort muͤndlich mit dem Koͤnige, oder ſeinem Mi⸗

niſterium zu berathſchlagen , welche Maaßre egeln in

zu ergreifen ſeyn

hmſten Punkte , woruͤbe

n konnte , betraf

Sck hwe
den beſtand

dieſem

4

gebracht haͤtt en Be⸗

ſiz des herzoglichen Schlesn garantirte kk ) . Nun

erſt gab Daͤnemark nach , und b ieete ſich, einen

Frieden zu unterzeichnen , worin es wir

Schweden große Opfer brachte ;

Daͤnnen in

hatten , naͤm

Wismar , lezter

es nie wieder b

ymmern bis an den 3 erober —

hStralſund , Ruͤgen , Marſtrand und

chmit der Einſchraͤnkung , daß

ſtigt werden ſollte , gaben ſie an

Schweden zuruͤck. Nur mußte dieſe Krone dafuͤr ſich

verpflichten , an Daͤnemark 600,00 Reichsthaler zu

bezahlen , den Koͤnig von Daͤnemark im Beſitze des

her⸗

ii ) Schnan Einleitung zur Staatswiſſenſchaft ,
Theil II . S. 806.

10 Du Mont Corps diplomatique , Tom . VIII . P.

II . p. 32. seꝗ.
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k.

herzoglichen Antheils von Schleswig nicht zu ſtoͤren ,
noch dem Herzoge von Holſtein⸗Gottorp gegen Daͤ⸗

nemark desw Bei iſtand zu leiſten . Ferners
2

1

auf die Zollfreiheit , welche die ſchwedi⸗
hen Unterthanen bis Sund ,und in den Bel⸗

ten genoſſen hatten , Verzicht thun 11). Nachdem
der Friede auf

8580 Sancsege unterzeichnet war ,

ſtellte auch Großb eine Urkunde aus , worin

es der Krone Dänemtek d n ungeſtoͤrten Beſiz des

herzoglichen Antheils von Scl60 00 ntirte mm) .

eõ

ο

Die vornehmſte Sorge des Koͤnigs von Großbri⸗

tannien gieng nun dahin, auch den Czar von Rußland

zu beruhigen , und dem Koͤnigreiche Schweden auch

von dieſer Seite her Sicherheit zu verſchaffen . Es

zeigte ſich aber noch zur Zeit wenig Hoffnung ; und

weder die brittiſche Flotte , die unter dem Admiral

Noris in der Oſt ſee erſchien , um den grauſamen Ver⸗

wuͤſtungen der Ruf ſſen an der ſchwediſchen Kuͤſte Ein⸗

halt zu thun , noch der Antrag gr „ er Ver⸗

mittelung , welchen Georg zugleich durch ihn thun

ließnun ) , machten ſoviel Eindruck auf den Czar , daß
er friedlichere Geſinnungen angenommen haͤtte . Die

Ruſſen , durch die brittiſche Flotte in Ehrfurcht erhal⸗
ten , hoͤrten zwar auf , an der ſchwediſchen Kuͤſte zu

wuͤ⸗

1 ) Du Mont ibid . p. 29 sed. und Ap. Kousset Re -
cueil eto. Tom . I . p. 357 seꝗ.

mm) Du Mont loc . eit . p. 33.
unn ) Electa jur . publ . T. XIX . p. 776 . und 999 seg ,

Schm . N. Geſch . XXIII . B. 5
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wuͤthen, und entfernten ſich . Allein daß Großbri⸗

tannien mit Schweden einen einſeitigen Frieden ge⸗

ſchloſſen , und ihm ſeinen Vergroͤſſerungsplan dadurch

vereitelt hatte , verdroß ihn ſo ſehr , daß er ſeine Em⸗

pfindlichkeit laut zu erkennen gab , und beide Maͤchte

daruͤber oͤffeutlich miteinander zerfielen o0 ) . Anſtatt

eine Neigung zum Frieden , oder irgend eine Nach⸗

giebigkeit gegen Schweden zu zeigen , unternahmen

die Ruſſen vielmehr gleichſam im Angeſicht der eng⸗

liſchen Flotte in den Jahren 1220 und 1721 eine

zweite und dritte Landung in Schweden . Eine Zahl
von 141 adelichen Hoͤfen, 1361 Doͤrfern , 8 Staͤd⸗

ten , 43 Muͤhlen, und 16 Magazinen nebſt verſchie⸗

denen groſſen Waldungen waren ſchon bei der erſten

Landung gaͤnzlich ein Raub der Flamme , und uͤber⸗

dieß 2 Kupfer⸗ und 14 Eiſenbergwerke zu Grund ge⸗

richtet und eine MengeVieh weggetrieben worden pp) ʒ
und nun fiel die Wuth dieſer Barbaren uͤber andere

Landſtriche her , die ſie eben ſo grauſam verwuͤſteten.
Dadurch erreichte der Czar endlich doch ſeinen

Zweck. Was er einſt durch die Friedenshandlungen
auf der Inſel Aland nicht hatte bewirken koͤnnen , er⸗

zwang er nun mit Gewalt . Wollte Schweden je

ſich vor dem gaͤnzlichen Untergange retten , ſo mußte

es , um zu einem Frieden mit Rußland zu gelangen ,

ſich entſchlieſſen , alles zu bewilligen , was der Czar

ver⸗
o0) Electa jur . publ . Tom . XVIII .p. 983 seq.
pp ) Schmidt Phiſeldek Einleitung ꝛc. Th . II . S .

307 seꝗ·
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verlangte . Es mußte Liefland , Eſtland , Inger⸗
mannland , und einen Theil von Karelien , nebſt Wi⸗

borgslehn in Finnland , die Inſeln Oeſel , Degooͤ ,
Moon , und alle andere von Kurland bis Wiborg ſuͤd⸗
lich und oͤſtlich gelegene Inſeln fuͤr immer eigenthuͤm⸗
licht an Rußland abtreten ; und dafuͤr machte Ruß⸗
land ſich zu nichts verbindlich , als zur Zuruͤckgabe ſei⸗
ner uͤbrigen Eroberungen , und zur Auszahlung einer

Summe von zwei Millionen Thalern ; wozu noch
das Verſprechen kam , die Bewohner der an Rußland
abgetretenen Provinzen bei ihren Rechten und Frei⸗
heiten , auch bei der fteien Ausuͤbung der evangeli⸗
ſchen Religion zu laſſen , doch mit der Bedingniß ,

daß auch die Ausuͤbung der griechiſchen Religion
uͤberall erlaubt ſeyn ſollte . Ueberdieß mußte der Koͤ⸗
nig von Schweden dem Czar auch das Recht , die

Titel der abgetretenen Laͤnder zu fuͤhren, uͤberlaſ⸗

ſen , und verſprechen , ſich ſelbſt kuͤnftig nur Koͤnig
der Schweden , Gothen und Wenden zu nennen qq ) .
Unter dieſen Bedingniſſen kam unter franzoͤſiſcher

Vermittelung am toten September 1721 zu Ny⸗

ſtadt in Finnland endlich auch der Friede Schwe⸗
dens mit Rußland zu Stand .

1) Ap. Lamberty suppl . au Tom , X. p. 112. Sseꝗ.
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